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Ohne Geschwindigkeitsüberschreitung zu schnell
Ein Autofahrer hatte bei Dunkelheit, Schneefall und Hagel eine Bundesstrasse statt mit erlaubten 120 km/h mit nur 90 km/h befahren. Wegen glatter Strasse verunglückte er und nahm seine Kaskoversicherung für den am Wagen eingetretenen Schaden in Anspruch. Diese lehnte die Begleichung des Schadens ab.
Das Landgericht Hannover gab der Versicherung Recht. Die Richter bewerteten die Fahrweise des Autofahrers trotz Unterschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit angesichts der Wetterlage als grobst fahrlässig. In einem solchen Falle müsse die Versicherung für den am Wagen eingetretenen Schaden nicht zahlen, da der Autofahrer entgegen der einzuhaltenden Strassenverkehrsordnung seine Geschwindigkeit den Witterungsverhältnissen nicht angepasst habe.

Auch wer im Rahmen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit fährt, kann also versicherungstechnisch zu schnell fahren.

(Landgericht Hannover, Aktenzeichen 11 O 141/03)
